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Ordnungsnr. Datum Ratsbeschluss Datum Bekanntmachung Inkrafttreten 

8.3 12.06.2024 25.06.2024 
Amtsblatt Nr. 5/2024 

26.06.2024 
 

 

 
Gebührensatzung  

zur Wasserversorgungssatzung  
der Stadt Hallenberg vom 25.06.2024 

 
 

Hinweis:  
Die Bezeichnung der männlichen Form (z. B. der Eigentümer) wird zur Verbesserung der Lesbarkeit gewählt. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform auf alle Geschlechter bezieht. 

 
 
Aufgrund 
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), in der  geltenden Fassung, 

 
- der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), in der  geltenden Fassung,  
 

- in Verbindung mit der geltenden Fassung der Wasserversorgungssatzung der Stadt Hallenberg 
 
hat der Rat der Stadt Hallenberg am 12.06.2024 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erhebt die Stadt Hallenberg 
Benutzungsgebühren. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Benutzungsgebühr (Wassergebühr) wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr erhoben. Die 

Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des bezogenen Wassers berechnet; Berechnungseinheit ist der 
Kubikmeter (m³) Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler gemessen und in den Fällen des § 12 
Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung geschätzt. 
 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 3 ermittelte Wassermenge wird auch dann der Gebührenberechnung zugrunde gelegt, 
wenn sie ungenutzt, z.B. durch Rohrbruch oder offenstehende Zapfstellen, hinter dem Wasserzähler 
verlorengegangen ist. 
 

(3) Die Grundgebühr beträgt jährlich bei Wasserzählern mit einem Dauerdurchfluss (Q3): 
 
Hauswasserzähler Q3= 4 (ehem. Qn2,5) = 138,00 Euro, 
Hauswasserzähler Q3=10 (ehem. Qn6)   = 230,00 Euro, 
Wasserzähler  Q3=16  (ehem. Qn10) = 287,50 Euro, 
Wasserzähler größer Q3=16  (ehem. größer Qn10) = 345,00 Euro. 
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Die Berechnung der Grundgebühr erfolgt tageweise. Wird die Wasserbereitstellung wegen Wassermangels, 
Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus anderen Gründen länger als 1 Monat 
unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung keine Grundgebühr erhoben. Die Berechnung erfolgt 
ebenfalls tageweise. 
 

(4) Die Verbrauchsgebühr beträgt im gesamten Stadtgebiet einheitlich 1,54 Euro je m³. 
 

(5) Dem Wassergeld und ggf. der Grundgebühr für den Wasserzähler wird die Umsatzsteuer in der Höhe 
hinzugeschlagen die sich aus dem Umsatzsteuergesetz in der jeweils gültigen, im Bundesgesetzblatt 
verkündeten Fassung ergibt. 

 
§ 3 

Wassergebühr bei Fehlern der Wassermessung 
 
Ergibt sich bei der Zählerprüfung (§ 10 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung), dass der Wasserzähler über die nach 
der Eichordnung zulässigen Fehlergrenzen hinaus unrichtig angezeigt hat, ist dem Gebührenpflichtigen die 
Verbrauchsgebühr für die zu viel gemessene Wassermenge zu ersetzen; für die zu wenig gemessene Wassermenge 
hat er die Verbrauchsgebühr nachzuentrichten. Wenn die zu viel oder zu wenig gemessene Wassermenge nicht 
berechnet werden kann, so ist sie zu schätzen. 
 

§ 4 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser 

Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses. 
 

§ 5 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

 
a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der Erbbauberechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist, 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats an 

gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige 
gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt 
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen 

sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass 
Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu 
überprüfen.  

 
§ 6 

Fälligkeit der Gebühr 
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(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren 

können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 
 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich. 

Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  
 

§ 7 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW 

Vorausleistungen auf die Trinkwassergebühren in Höhe von ¼ des Betrags, die sich aus der Abrechnung des 
Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszahlungen und 
Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe.  

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und die endgültige 

Festsetzung erfolgen im darauffolgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der übersteigende 

Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei 
der Abrechnung nacherhoben.  
Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf 
einen zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der 
Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig 

 
§ 8 

Anzeigepflichten 
 
(1) Der Stadt sind innerhalb eines Monats anzuzeigen 

 
a) jeder Wechsel in der Person des Anschlussnehmers, 
b) jede Änderung in der für die Menge des Wasserbezugs und für die Höhe der Wassergebühr maßgebenden 

Umstände. 
 
(2) Zur Anzeige verpflichtet ist der Anschlussnehmer und bei Wechsel in der Person des Anschlussnehmers auch 

der neue Anschlussnehmer. Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet der bisherige 
Anschlussnehmer für die Wassergebühr, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfällt, 
neben dem Anschlussnehmer. 

 
§ 9 

Aufwandsersatz für Hausanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die erstmalige Herstellung, Wiederanbindungen sowie durch den Anschlussnehmer beantragte 

Veränderungen, ist der Stadt in der tatsächlichen Höhe zu ersetzen. Die Kosten für Reparaturen trägt die Stadt 
(vergl. § 8 Abs. 1 Wasserversorgungssatzung). 

 
(2) Der Ersatzanspruch entsteht für die Herstellung mit der endgültigen Fertigstellung, für die anderen 

ersatzpflichtigen Tatbestände mit der Beendigung der Maßnahme. Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach 
Zugang des Bescheids fällig. 
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(3) Dem Aufwand wird die Umsatzsteuer in der Höhe zugeschlagen, die sich aus dem Umsatzsteuergesetz in der 
jeweils gültigen, im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung ergibt. 

 
(4) Ersatzpflichtig ist der Anschlussnehmer. Mehrere Anschlussnehmer sind Gesamtschuldner. 
 

§ 10 
Rechtsmittel und Zwangsmittel 

 
(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung richten sich nach den Bestimmungen 

der Verwaltungsgerichtsordnung NRW.  
 
(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen  
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.12.1975 (21. 
Nachtragssatzung 01.01.2024) außer Kraft. 
 
 
 
 
 



 

I.  Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung NRW: 
 
Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Rates vom 12.06.2024 
überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen (§ 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO NRW). 
 
 
II.  Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei dem 
Erlass dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hallenberg, 25.06.2024 
 
gez. Enrico Eppner 
Bürgermeister 


